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„JIst eines Pfarrers Wittibe ufm an
jedermanns Schuhwisch

Pfarrwitwenversorgung waäahrend der frühen Neuzeit
ın Calenberg, Westfalen und Württemberg!

Die Lebenswirklichkeit VO Witwen 1mM Mittelalter und der en
euzeit ist schon se1t längerem 1n denus der historischen orschung
gerückt. wird der IC darauf gerichtet, ass en gegenüber
verheirateten Frauen besondere Freiheiten „Die Verbesserung
der Rechtsstellung der Tau beginnt oft bei der Witwe”, chrieb etwa

nnen, die sich ın ihrer Argumentation auf mittelalterliche adt-
rechte bezieht, die verwıtweten Frauen beispielsweise die selbständige
ermögensverwaltung zugestanden, die Ehefrauen jener Zeıt verwehrt
war.© uch bei den adligen Wiıtwen, die äufig Gegenstand historischer
orschung sind,* stehen erster 1N1e die gegenüber deren Zeit als Ehe-
frauen eutlc erweıterten Handlungsspielräume ordergrund. Die
Armut der Witwen wird nicht selten als eiINne Art OpOS interpretiert, eın
symbolisches Konstrukt, das Zu Witwenbild des spaten Mittelalters

Vortrag anlässlich des Tages der Westfälischen Kirchengeschichte Septem-ber 2009 1n Wetter (Ruhr
Vgl den Witwen als „Stand” beispielsweise Bernhard Jussen, Der Name der
Wiıtwe Erkundungen ZUT mantik der mittelalterlichen Butfskultur GöÖöttin
2000 enfalls miıt den Witwen als Stand beschäftigt sich die Habilitationsschrift
VO:  5 Briıtta-Juliane Kruse, Witwen. Kulturgeschichte ınes Standes 1n Spätmittelal-
ter un: Früher Neuzeıt, Berlin 2007 (mit weiterführender Literatur E: Thema)
Vgl Edith Ennen, Frauen 1mM Mittelalter ihre Grenzen, ihre Möglichkeiten,Ursula Flofßßsmann, ()skar Lehner Hgg.), Frau, Recht und Gesellschaft. Seminar ZUT

Frauenrechtsgeschichte, überarb. Aufl Linz 1986, 19-36 ferner uch C(C'laudia
UOpitz, Emanzipiert der marginalisiert? Wıtwen der Gesellschaft des spatenMittelalters, 1: Bea Lundt (Hg.), Auf der Suche nach der Tau 1M Mittelalter, Mün-
chen 1991, 25-45 Beispielsweise chreibt UOpitz, a.a.QO., 2 / die emanzı1ıpatorI1-sche Frauengeschichtsschreibung habe bei ihrer Suche nach den „starken Frauen“
des Mıttelalters besonders die en den Blick T  / da diese eıt der
ersten Hälfte des Jahrhunderts Männern rechtlich gleichgestellt SCWESECN selen.

etwa artına Schattkowsky Hg.) Witwenschaft 1n der Frühen Neuzeit. Fürstlı-
che un: adlı en zwischen TeMd- und Selbstbestimmung, Leipzig 2003
Schriften Z.UT sächsischen Geschichte und Vo  unde
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und der frühen euzeıit gehörte, ohne ass diesem Bild eiıne echte Öko-
nomische Notlage zugrunde liegen musste.>°

Die Situation der Pfarrwitwen War demgegenüber eine grundsätzlich
andere, denn verstarb eın Pfarrer, hatte weder eın Amt der eın
Geschäft (wie andwerker der Kaufleute) och rund und en (wie
die Bauern) und damit eine Einkommensquelle, die SseINer Familie
hätte hinterlassen können. Da eın einfacher Gemeindepfarrer aus seinen
Einkünften kein Vermögen nhäufen konnte, War 1ın der ege auch eın
nennenswertes Erbe erwarten Der Pfarrer einem VO  > der
Gemeinde gestellten Haus, seın Lebensunterha WarTr die (meist aus

einem Geldbetrag, Naturalien und Ländereien unterschiedlichem
er 7zueinander zusammengesetzte) ünde, die erhielt, solan-

er seinen Dienst versah, das el 1mM Regelfall: solange ach
des Pfarrers Tod wurden sowochl das Pfarrhaus als auch die dem
Amtsnachfolger übertragen. eine Hinterbliebenen blieben er
äufig ohne Unterkunft und mittellos zurück, ass 1es sprich-
wörtlich geworden ist „Pfarrer hinterlassen Nur Bücher und Kinder.”®
Nun selbstverständlich Pfarrwitwen cht die einz1gen Wiıtwen,
die materieller Not lebten. Der Oopos VO der ALWitwe“ konnte
sich eiz 1L1UI etablieren, weil sich eın Bild andelte, das sich
mit den Erfa  gen der Menschen deckte 1ele verwıtwete Frauen
lebten Armut, der Unterschicht Wıtwen überproportional
vertreten.’ Allerdings War bei den Pfarrwitwen der sozlale Abstieg ten-

50 (Gesa Ingendahl, Elend un ollust. Witwenschaft ıIn kulturellen Bildern der
Frühen euzeiıt, 11 Schattkowsky, Witwenschaft wıe Anm. 4 265-279, be1-
spielsweise 266 „Witwenbilder können letztlich mehr über die Kultur UuSssSa-

genNn, aus der S1€e stammen, als über die Situationen verwıtweter Frauen 1ın ihr.“
In leicht abgewandelter Form 1st dieses Sprichwort uch die preufische Kır-
chenordnung VO]  - 1568 aufgenommen worden. Im Artikel „Von den alten vorleb-
ten pfarrherrn oder ihren nachgelasenen en  o heilst „Pfarrherrn lassen g..
meiniglichen nichts, dann einen haufen kinder und welsen, S1e and-
werksleut SCWESECHL, hetten S1e Ja twas können für die hand bringen, LiU: haben
S1€e umb der kirchen willen, derselbigen dienen, ihrer weib und kind VeI-

CSsch —— Emuil Sehling (Hg.), ILhe evangelischen Kirchenordnungen des XVI
Jahrhunderts |im folgenden: EKO| 4, IDEN Herzogthum Preußen, Leipzig 1911
11721
Vgl eter Borscheid, Geschichte des Alters. Vom Spätmittelalter DA Jahrhun-
dert, München 1989 ort beschreibt der UTtOr LWa, dass den Armenstatistiken
alte, alleinstehende Frauen deutlich überrepräsentiert ®) 108) oder dass sich
einer VO]  S allen materiellen Sorgen freien Witwenschaft 1iıne hauchdünne
Oberschicht erfreuen konnte S 101) Ebenso kommt Erich Maschke, i ie nNnter-
schichten der mittelalterlichen Städte Deutschlands, 171 Gesellschaftliche Unter-
schichten den süuüdwestdeutschen Städten, Protokall über die Arbeitstagung
des- Arbeitskreises für siüidwestdeutsche Stadtgeschichtsforschung, Stuttgart 1967,

dem Ergebnis, dass der Unterschicht en überproportional vertreten
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denziell besonders äufig und 1M Bild des Abstiegs bleiben
besonders tief. Aus einer bis 1ın städtischen Bürgertum oriıentier-
ten Lebensweise gerleten viele dieser Frauen die Hauslosigkeit, arbei-
eten bei Bauern 1mM Tagelohn oder versuchten sich und gegebenenfalls
och vorhandene minderjährige Kinder durch andarbeiten WI1e Spin-
NenNn oder Strümpfestricken kümmerlic durchzubringen.? Sehr bald ach
der Reformation wurde er die rage aufgeworfen, WI1e die Versor-
SUNS VO  b Pfarrerwitwen un! ö  ern ewährleisten SEe1 Die Antwor-
ten, die auf diese rage gefunden wurden, sind Thema dieses Aufsatzes.

Er ist 1er schnitte gegliedert: / Beginn soll urz die Geschich-
te der Pfarrfamilien skizziert werden. einem Zzweıten Abschnitt geht

unterschiedliche Lösungsansätze D rage der ersorgung der
Pfarrwitwen, und einem dritten Abschnitt werden verschiedene Pfarr-
wıtwenkassen vorgestellt, die sich sSschheisl1ic als gee1ignete Ösung für
die Witwenversorgung herausstellten und ach und ach 1in en deut-
schen Territorien eingerichtet wurden. Zentrum des vlierten und etzten
schnitts sollen Überlegungen AT sozlalen Lage der Pfarrwitwen sSeın

un soll die rage geste werden, inwlileweiıt Lauf der Zeıit
gelang, die ersorgung dieser Frauen gewährleisten.

erster Linie werden €e1 Beispiele aus dem Herzogtum alen-
berg, dem Herzogtum Württemberg und der Grafschaft Mark herange-

Calenberg und Württemberg deswegen, weil die Verfasserin

IC  x (Z und 65) Auf die formelhafte Wendung „Wiıtwen un: Waiısen”“ als
Inbegriff der Hilflosigkeit verwelst uch Inge ager, „Wegert uch des lieben hei-
ligen Creutzes nich n Das Wıtwentrostbuch der Herzogin Elisabeth VO  - C’alen-
berg-Göttingen, 1Nn: artmut Boockmann Hg.) Kirche und Gesellschaft 1mM Heili-
gen Römischen Reich des und Jahrhunderts, Göttingen 1994 Abhandlun-

der Akademie der Wiıssenschaften 1n Göttingen, Phil.-hist Klasse, Folge 3/
206), 207-224, hier H7:
Beispiele für Pfarrwitwen, die sich und bzw. der ihre ermıit solchen Tätigkei-
ten Leben erhalten versuchten, Sind 1n oroliser Zahl aus dem HerzogtumWürttemberg überlietert. Hier seien LLULTC wel Beispiele Zu Anna Cathari-

Alber, 1twe VO  - Isaac Alber, ehemaliger Pfarrer des Ortes Böhringen, hielt der
zuständige Superintendent 1705 folgendes fest A Vermögen VO:  > sich ist gering,weil S1e mit Auferziehung ihrer Kinder consumltilert. Kann nichts mehr 1WEeT-
ben und schaffen, außer Spinnen.”“ Gleiches galt für Anna Blandıina Albrecht, die
1705 bereits se1it elf Jahren 1MmM Witwenstand lebte. verstorbener Mann WarTr der
ehemalige Pfarrer VO:  - Oberbrüden. Über diese Wiıtwe hie{s ” Jahre alt,
schwach VO  3 Leib und sehr kränklichen ustands Kann außer etwas Spinnennichts verdienen und wird nicht wohl ine betrübtere un dürftigere Wittib 1mM
Lande Se1N. ‘ Beide Beispiele sSind entnommen dem „Verzeichnis der Geistlichen
unı deren Witwen”, Hauptstaatsarchiv Stuttgart, A26, 1507
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diese Territoriıen 1M en ihrer Dissertation untersucht,? aber auch,
weil gerade iın Württemberg die Quellenlage ZU ema der arrwit-
WENVEISOTSULL SaMZ ausgezeichnet ist 50 hat sich aus den ahren
1705/1706 eine Auflistung er Pfarrwitwen 1mM Herzogtum urttem-
berg erhalten, die Auskunft ber deren Vermögen, die körperliche Ver-
fassung, die Wohnsituation, die Lebensumstände, ihreer und deren
Berufte ibt eine Quelle also, die ermöglicht, FEinblick eine oröße-

Zahl VO  > inzelschicksalen gewınnen und die damit für die naly-
der Pfarrwitwenversorgung VO  > esonderem Wert ist, gerade wWwenn

11a1l soz1lal- un alltagsgeschichtliche Aspekte muiıt den 1C nehmen
möchte. I Die Grafschaft Mark steht mıiıt 1m Zentrum der etrachtung, weil
der Jag der Westfälischen Kirchengeschichte 2009 1n Wetter und damit
auf dem ehemaligen Terrıtorium der Grafschaft stattfand

Eın kurzer Überblick ber die Geschichte der Pfarrerstamilie

In seliner Flugschrift „An den christlichen del deutscher Nation“ aus

dem Sommer 1520 formulierte Martın Luther, ass für angeraten
a  e; einem jeden Priester die Ehe erlauben. Im Sommer 1521 heirate-
ten Ööffentlich die ersten Tel Priester, alle Schüler der Wittenberger Ke-
formatoren. Sie wurden darautfhin mıiıt Prozessen VO  z Seiten ihrer Bischö-
fe überzogen, VO  - den Wittenberger Reformatoren aber juristisch und
publizistisch unterstutzt. der Folgezeit entwickelte sich die Priesterehe
regelrecht einem Element des Bekenntnisses Z reformatorischen
ache, Ja 1mM spateren 16 ahrhunder galt die Ehelosigkeit e1Ines CVaNsC-
ischen Pfarrers geradezu als unschicklich.!!

amıt unterschied sich der familiäre Status evangelischer Geistlicher
wenigstens theoretisch eutic VO dem katholischer Priester. DDenn

zumindest dem kirchenrechtlichen Nspruc ach sollte der katholische
Klerus späatestens se1t dem /weıten Laterankonzil VO  5 1139 zölibatär

Siehe die Dissertation VO  > Stephanie Pätzold, Pfarrwitwenversorgung 1n Calen-
berg, Württemberg und welteren deutschen Terriıtorıen während der frühen Neu-
eıt. erzel 1ın Vorbereitung).

10 Hauptstaatsarchiv Stutt art, A26, 1507 Umftfeld der Einrichtung der wurttem-
bergischen Pfarrwitwenkasse (1700) wurde den Superintendenten aufgetragen,
allen Pfarrwitwen des Herzogtums die genannten aten zusammenzutragen.

11 7u den Ausführungen Z Priesterehe, insbesondere deren edeutung der
Frühzeit der Reformation Stephen Buckwalter, I )hie Priesterehe 1n Flugschrif-
ten der frühen Reformation, Gütersloh 1998 Quellen und Forschungen ZUT Ke-
formationsgeschichte 68)
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eben.1? Tatsäc  1C jedoch 1e der Klerikerkonkubinat bis weit 1n die
früh:« euzeılt hinein 1ın vielen egenden und gerade auf dem Land
gängige Praxıs. S0 welst beispielsweise kva Labouvie in ihrer Untersu-
chung geistlichen Konkubinaten auf dem Land nach, ass ıIn einzel-
1elN Dekanaten zwischen 10% und 90% der katholischen Pfarrer 1im Kon-
kubinat lebten.!® ort finden sich auch Beispiele, die belegen, ass bei
der Durchführung VO  - Vısıtationen olchen eheähnlichen ebensge-
meinschaften nicht grundsätzlic Ansto(d{sewurde. S50 wurde
156() die luxemburgische Pfarrei Edingen visıtlert und 1Ns bischöfliche
Protokall aufgenommen, ass der dort tätıge katholische Geistliche, Ni-
kolaus Sutorius, als Konkubinarier muıt seliner Magd und gemeinsa-
Iinen Kindern Dem nächsten erhaltenen Visitationsprotokoll aus
dem Jahr 1570 ist entnehmen, ass das aar ach W1e€e VOT Zzusammen-
e  S die Kinderschar hatte sich indes inzwischen auf eUuIn vergrößert.!*
ENSO wurde bei einer 1580 urchgefü  ten Visitation VO  - 16 katholi-
schen Pfarreien 1mM luxemburgischen Dekanat Bitburg ber einen katholi-
schen Geistlichen folgendes vermerkt: „Hab C Jonge Magt bey 1 VN:
mMYt derselbigen vunffer erzilt helt rdinongh der Kyrchen wI1e
VO alters VnN! kann das Wort (‚ottes der Kyrchen waıil predigen vnd
vsslegen.“1> Die angefü  en ispiele sprechen für die Akzeptanz sol-
cher Lebensgemeinschaften cht LUr IC die Gemeinde, sondern
nıgstens ın Einzelfällen auch selbst WE sich das nıicht generalisieren
lässt Urc die kirchlichen eNnorden. sofern konnte das /usammen-
en auch elınes katholischen Pfarrers mıit elner Tau un! gegebenenfalls
gemeinsamen Kindern für eINe (Gemeinde eın gewohntes Bild sSEe1IN.

Was die legitime Pfarrfrau allerdings VO dem „Papenwife” der der
„Pfaffenhure”, WI1e Frauen, die konkubinären Verhältnissen lebten,
despektierlich genann wurden, eutlic unterschied, WarTr die Legitima-
tion ihres Status Uurc die Offentlıche Heirat.16 erdies übernahmen die

12 Zur eschichte un! Gegenwart des Zölibats etwa Joachim Hohmann, Der
Zölibat eschichte unı Gegenwart eines umstrıttenen Gesetzes. Frankfurt (Main)
1993, ber uch nach WI1e VOT Uugus! Franzen, 7 ölibat und Priesterehe ın der Aus-
einandersetzung der Reformationszeit un! der katholischen Reform des Jahr-
hunderts, üunster 1969 Katholisches Leben un Kirchenreform 1mM Zeitalter der
Glaubensspaltung 29)
Vgl dazu FEva Labouvie, Geistliche Konkubinate auf dem Land Zum Wandel VO  >
Okonomie, Spiritualität unı religiöser Vermittlung, Geschichte und Gesellschaft
(2000), 105-127
ALa 107

15
16

A.a.OQ., 1192+*
Vgl Luise Schorn-Schütte, „Gefährtin“ und „Mitregentin”. Zur Sozialgeschichteder evangelischen Pfarrfrau 1n der Frühen Neuzeit, 177 Heide Wunder/ Christine
anja gg Wandel der Geschlechterbeziehungen Beginn der euzeit,
Aulfl Frankfurt (Main) 1993, 109-154
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Pfarrfrauen 1mM Regelfall ihren Gemeinden ufgaben, die weıt ber die
Haushaltsführung und Kindererziehung hinausreichten un! Ööffentlichen
Charakter hatten, etwa der Armen- un! Krankenversorgung der
der Mädchenbildung, hier LUr Zzwel Beispiele nennen.!/ War

auch die onkubinate äufig bekannt und wurden geduldet, Aaus

ihnen eitete sich jedoch keinerlei Anspruch einer Pfarrerskonkubine auf
irgendeine orm VO  » ersorgung ab

I die Jegıtimen Priesterehen lieisen somuit Zzwel TODIeme offenkundig
werden, die prinzipiell schon Jange vorher bestanden: die rage ach der
ersorgung der Pfarrersfrau für den Fall ihrer erwI1ı  ung und die Fra-

des Unterhalts für unmündige Pfarrerskinder, die ach dem Tod ihres
Vaters als Halb-)Waisen zurückbheben.

Verschiedene Ansatze ZUT Pfarrwitwenversorgung
/war hatten die Reformatoren das Problem der Witwenversorgung
schon einem ühen Zeitpunkt 1mMm IC doch bieten die ühen Kır-
chenordnungen och eine konkreten Lösungen. Johannes Bugenhagen
etwa, Adus dessen er eine ZaNZEC el VO Kirchenordnungen Stam-
INeN, hatte schon 1528, als die Kirchenordnung für die Taun-
schweig verfasste, das Problem der ersorgung VO  = Pfarrwitwen 1MmM
1C denn verfügte, I1a  = wolle, WE rediger Urc Sterben abgin-
gSCnH, deren Frauen un! Kindern solange helfen, hıs diese selbst einer
rung kämen, 1ITC die S1e versorgt waren [Die folgenden Bugenha-
genschen Kirchenordnungen angefangen mıt der Hamburger VO  > 1529

wurden etwas konkreter, indem S1€e verfügten, ass Predigerwitwen
Aaus dem Armenkasten, der eliner jeden Pfarrei eingerichtet werden
sollte, VEeErsOrgen selen.!®

Predigerwitwen iın anderen deutschen lerrıtorien hatten och
erheblich schlechter. 50 egte etwa die Große Kirchenordnung des Her-
Zog Württemberg VO 1559 als einzıgen Punkt ZUrFr ersorgung der
Pfarrwitwen fest „Und sich ach Schickung des Allmächtigen fügte,
ass bey dem Kirchenampt einer der rchendiener mıiıt Tod abginge,

Luise Schorn-Schütte geht dabei weıt, VO  5 ınem „Amt der Pfarrfrau” neben
dem Amt des Pfarrers sprechen, die aufeinander bezogen und ohne einander
nicht denkbar gCW ECSCNH selen. Schorn-Schütte, „Gefährtin“” |wie Anm. 16], 1192%
Vgl Wolfgang Petke, Pfarrwitwen un! Pfarradjunkten. Zur Alterssicherung meck-
lenburgischer Pfarrer un ihrer en bis ZAT frühen Jahrhundert, 11 elge
bei der Wieden Hg.) Menschen der Kirche. 45() re se1t Einführung der Re-
formation Mecklenburg, Rostock 2000 (s Veröffentlichungen der Historischen
Kommı1ıssıon für Mecklenbur eihe Schriften AT mecklenburgischen C290
chichte, ultur un! Landeskunde, 13), 165-218, hier 172
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habe gleich das Bürgerrecht ANSCHNOMHMUNEN der nicht, sollen doch die
Wıtwe und Kinder daselbsten geduldet, der Unterschlau ihnen gestat-
tert, und mitnichten ausgetrieben werden. ”9 Ferner wird den wurttem-
ergischen Pfarrwitwen 1n USSIC gestellt, ass sich, Wenn Not tate,
die MüÜeUuUTteEe und Superintendenten ihrer annehmen, S1€e beraten und
ihnen helfen ollten. Diese Verfügungen den en Kirchenordnun-
SCcH sehr S1e auch verdeutlichen, ass das Problem sich erkannt
WarT weni1get; den Pfarrwitwen eiıner geregelten
ersorgung verhelten

In der Folgezeit wurden verschiedene LöÖsungsansätze Z rage der
Wıtwenversorgung rdacht und die Iat umgesetzt. Es andelte sich
e1 ausschlieflich Lösungen, die die Pfarrwitwen der hemalıi-
geCn Pfründe ihres verstorbenen Ehemannes oder irchengut beteilig-
ten.20

AB erster Stelle ist hier das Gnadenjahr das sich 1ın en
deutschen Territorien als eine Art Soforthilfe für die Pfarrwitwen urch-
setzte Das Gnadenjahr, arLıLıUs gratiae, ist se1t dem 11 ahrhundert be-
legt. Es bildete sich 1n den Stiftskapiteln AauUus un! bestand dem Privileg,
für die Dauer eines ahres die Früchte der Pfründe eiINes verstorbenen
Kanonikers seInem Vermögen zuzuschlagen, ass aus ihnen etwalge
chulden beglichen werden konnten. Der Nachfolger des Kanonikers
konnte er sSeINeEe Pfründe erst beziehen, WenNnn das nadenjahr vorbei
WAarT. Dieses altbewährte Institut des Gnadenjahrs wurde LLUI1L herangezo-
SCnh, Pfarrwitwen un -Walsen eINe befristete Versorgung ermÖg-
lichen.2!

Allerdings darf INa  w sich 1m Zusammenhang muıt der Pfarrwitwen-
VEISOTSUN: nıicht Urc den Begriff „Gnadenjahr” täuschen lassen. In
den weni1gsten Fällen wurde tatsächlich eın Jahr gewährt.
Herzogtum Wolfenbüttel gestand I1a  z den Hinter  1ebenen elInes Pfar-
TeTrs eın halbes Z 1ım Herzogtum Württemberg LUr eın Viertehjahr,
das ein1ge Jahre ach der Einrichtung der württembergischen Pfarrwit-
wenkasse och auf eın Achtehahr verkürzt wurde. der raf-
schaft Mark stand den Witwen ZWaTl theoretisch ein Gnadenjahr
Z dieses wurde aber ebenfalls nicht immer eingehalten. Auf der märki1-

19 Vgl Gottfried Seebafs un« Eike Wolgast e EK!  C 16, Baden-Württemberg 1L,
20

bearb VO]  5 Sabine Arend und Thomas Bergholz, Tübingen 2004, hier 359
Zur Versorgung VO  - Pfarrwitwen nach w1e VOT grundlegend: Bernd Wunder,
Pfarrwitwenkassen und Beamtenwitwen-Anstalten VO 16.-19 Jahrhundert. DIie
Entstehung der Hinterbliebenenversorgung Deutschland, Zeitschrift für histori-
sche Forschung (1985), 429-498

21 Ausführlicher, mıiıt Belegen un! Literatur Z Gnadenjahr, Petke, Pfarrwitwen
wıe Anm. 18], 170£.
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schen lutherischen ynode 1718 tellte beispielsweise die Gemeinde
Hamm den Antrag, och einmal festzulegen, ass eine vakante rediger-
stelle VO den Pastoren der Nachbargemeinden vertreten werden musse,
bis das Nachjahr vollends vorbei sSel Nnsbesondere Vertreter entlegener
(Gemeinden protestierten dagegen und erklärten, Je eher 111a ZUT Wahl
schreite, desto besser. Der LIEeEU vozlerte rediger SO sich dann eben

des achjahrs mıt der Wıtwe aufs Freundlichste vergleichen.??
Tatsäc  1C wurde 1n diesem wWI1e zahlreichen anderen Fällen letzt-
genannte Ösung bevorzugt, Was AA olge hatte, ass auch Wiıtwen in
der Grafschaft Mark vielen Fällen die des verstorbenen (szat-
ten nicht eın Jahr lang eın ZUT Verfügung hatten, sondern S1€e WI1e
auch das Wohnrecht 1mM Pfarrhaus muıt dem LIEU berufenen Pfarrer te1-
len ussten

Die Versorgungsbedingungen konnten also ach dem Tod des
Ehemannes Je nachdem, unter welcher Landesherrschaf dieser Pfarrer
SCWESCH War für die Wiıtwe sehr unterschiedlich ausfallen Für die Frist
des Gnademnjahrs unterschiedlich diese definiert wurde wurde der
Wıtwe der (Jenuss der überlassen, der auch das Trec 1MmM
Pfarrhaus umfasste. Über diesen Zeitraum 1e die Pfarrstelle vakant
und wurde VO!  3 den Pfarrern der benachbarten Pfarreien mıt versehen.
DDas Gnadenjahr bot also ersorgung LLUTL für eiINe kurze Übergangszeit,
die den terbliebenen des verstorbenen Geistlichen lediglich die Mög-
ichkeit liefs, cht vo  e überstürzt aus dem Pfarrhaus abziehen MUS-
SIDie Kürze des Gnadenjahres konnte allerdings dennoch sehr proble-
matisch Se1N. Zum einen WarTr es schwier1g, der kurzen Frist vorhande-

Wertgegenstände och eld machen, zumal, WEeIiul sich
abgelegene ländliche Pfarreien andelte S0 OiNe es etwa 1678 der wurt-
tembergischen Pfarrwıi Marıa Sophia Borsch, deren verstorbener
Mannn Pfarrer des (Ortes Strümpfelbac die Hälfte des der Familulie
vorhandenen Vermögens der Bürgerschaft geliehen und die andere älf-
te in Weıin angelegt hatte S1ie zeigte sich ach uskunft des ans „sehr
bang”‚ WI1e S1€e sehr kurzer Zeıt des Ausgeliehenen wieder habhaft
werden und den 1m Keller liegenden Weın versilbern könne.?

22 {[dDie evangelisch-lutherische Kirche In der Gratschaft Mark. Verfassung, Recht-
sprechung un Lehre Kirchenrechtliche Quellen VO)  - 1710 bis 1800, ear VO:  -
Walter Göbell, 1/ Bielefeld 1961 BeihefteZ Jahrbuch des Vereins für West-
fälische Kirchengeschichte 5} 6 /

253 Landeskirchliches Archiv tuttgart, A29, Bu 4332, (26 ugus! Hier zıtiert
nach Johannes Wahl Lebensplanung un Alltagserfahrung. Württembergische
Pfarrfamilien 1m Jahrhundert, Maınz 2000 Veröffentlichungen des Instituts
für europäische Geschichte Maiınz, Abteilung: Abendländische Religionsgeschichte
181), hier 131
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uch VO  - olchen einzelnen Härtefällen abgesehen War der über-
sturzte Zzug aQus dem Pfarrhaus für die Hinterbliebenen des Pfarrers
pra  SC. immer muiıt inanziellen Verlusten, manchmal miıt regelrechten
finanziellen Katastrophen verbunden. Im besten Fall konnte LLUL eın Teil
der Ernte nicht mehr eingefahren werden, 1m schlechtesten ussten
langfristige Investitionen verloren gegeben werden. Je nachdem, wel-
cher Jahreszeit der ZUug anstand, konnte er mehr der weniger verlust-
reich ausfallen Die Problematik beschreibt sehr gut WE auch
einem anderen usammenhang der württembergische Pfarrer Friedrich
Braun, der 1696 adus der Pfarrei Irossingen eine andere strafversetzt
werden sollte und 1m pri des ahres bat, die Versetzung „noch ein
Jährlein aufzuschieben, weil mir melner weitleüffigen Haushal-
un schnell muheren unmüglich fallen will, 1n dem das Vieh, darin
me1n Vermögen stehet, dieser Zeıt un unscheinbar und dahe-

cht verkau  ich, auf den Herbst hinaus aber olches besser un! ohne
grofßen Schaden seinen Mann bringen kann  4 Darüber hinaus egte
besonderen Wert auf die Feststellung, ass bereits 163 Gulden für die
kommende Ernte aufgewendet habe.?4

Der UISCAU wurde Taun genehmigt, doch auch 1mM Herbst schien
nicht möglich fortzuziehen, WI1e eın weiteres Schreiben das

herzoglich-württembergische Konsistorium dus dem (Oktober 1696 be-
legt. Braun argumentierte 1U ass ihm „WES den och vielen uUn-

getroschen Früchten, vielem ı1eh und andern Stücken VO kleinen P
henden unmüglich fallen will, anıetzo mutıren, sonderlich aber die
Abtheilung 1n Heu, UOmbd, Kraut, üben, Flax, anff und bst eın Ur-
sach geben wird er retterey Scherereien], anc und Uneinig-keit, weil weder der Olfermann |sein 11UIL schon se1t längerem esig-
nierter Nachfolger In Irossingen och sSe1ın Weib verstehen, Was für

und Arbeit un! oroße Unkosten CS erfordert, bis es eingeheimset
und Zzurecht gebrac wird.”25

Diese Aussagen Brauns, auch WE S1e aus einem anderen Kontext
stammen, verdeutlichen, VOT welchen Verlusten auch die Pfarrwitwen
bei ihrem Zug standen, miıt dem Unterschied, ass diese nicht auf
einen Aufschub hoffen konnten, denn der möglichst raschen i1eder-
besetzung eiıner vakanten Pfarrei hatten 1M Regelfall sowochl die benach-
barten Pfarrer, die die vakante Pfarrstelle betreuten, als auch die (Ge-
meinde orößtes Interesse.

Landeskirchliches Archiv Stuttgart, A29, Bu 4620, 3,99 (16 April Hier zıtiert
nach: Wahl, Lebensplanung |wie Anm. E
Landeskirchliches rtchiv Stuttgart, A29, Bü 4261, 121 (24 ()ktober Hıer
zıtiert nach: Wahl Lebensplanung wıe Anm. 231,
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manchen deutschen Territorien etwa Württemberg der der
Girafschaft Mark 1e trotz em ber Jahrze  e hinweg das Gnaden-
jahr die einz1ıge Oorm der ersorgung, auf die eiıne Pfarrwitwe hoffen
konnte anderen Regionen, VOT em 1mM Norden Deutschlands,-
den ber das Gnadenjahr hinaus weıtere Formen der Wiıtwenversorgung

den Kirchenordnungen verankert, erster Linı die Aussonderun:
eiNnes Witwengutes aus dem örtlichen irchengut un der Bau eINes
Pfarrwitwenhauses. Exemplarisch sollen hier zunächst die egelungen
aus der Wolfenbütteler Kirchenordnung VO 1569 vorgestellt werden:
ach Ablauf des halben Gnadenjahres sollte den verwalsteneneine
Schulbi  ung ermöglicht werden. Jede und jedes Kirchspiel WUT-
den verpflichtet, eın Pfarrwitwenhaus errichten. Die Wıtwen ollten

der MmMende eteili werden und Feuerholz ernalten. Für den Fall,
ass einer Gemeinde paralle Zzwel Pfarrwitwen VEIrSOTSECH waren,
wurde die Regelung getroffen, ass die spater verwıtwete Tau auf das
Haus un! die weitergehende ersorgung erst Anspruch en sollte,
WE dieer verwıtwete farrfrau verstarb oder sich wieder verheira-
tete [ Die Baulast für dieses Haus hatten die Gemeinden tragen. Wenn
eine Wiıtwe vorhanden WAäTr, sollte vermiletet und ollten die Eink:
te ZUT Finanzlıerung der Baulast genutzt werden.?®

Eine ZaMzZ Shnliche Regelung wurde der preufßischen Kirchenord-
HNUNg VO 1568 festgelegt: „Soll die eror  ung geschehen, das beineben
einer jeden Pfarre eın imlich Heuslein gebauet werde gelegenem OUrt,
darinnen die alten Pfarrherren, WE S1€e VO ihres el
chwachheit Ampt nicht länger verwalten können, die zeıt ihres 1:
ens ihre o  ung en mOögen un! da die Aarımne verlassene Wiıtwe
ach Absterben ihres Herrn mıit ihren Kinderlein un! Weislein
einkriechen muge uch sollen die Herren 1SCNOTEe darauf andeln,
bei den rchen der SONsSten etwas VO er fürhanden, eın er
Feldes azu muge verordnet werden. Pfarherren lassen gemeiniglichen
nichts dann eınen Hauten Kinder und Weisen, waren G1E and-
werksleut SCWESCIL, hätten S1€e Ja etwas können für die and bringen,
LLIUL en S1€e umb der Kirche willen, derselben dienen, ihrer
Weib und VELSCSSCIL Derhalben wollen WIT dem leben Herrn und
Heiland Christo darzu auch eın klein Reumlein geben, Adus dem, Was uns
der fromme Gott bescheret hat und auch fortan bewahren will, 1n Be-
trachtung, ass diejenigen wiederumb beherbergen 111 1n ew1ger

26 Emil sehling Hg.) EKO 6,1 Niedersachsen, Die Welfischen Lande, Tübingen 1955
Hıer findet sich die Wolfenbütteler Kirchenordnung 83-277), den genannten
Regelungen Gunsten der Pfarrwitwen 194



Freude und Herrlichkeit, die Elenden umb seinet willen aufgenom-
TEl aben, aus 26527

Grundsätzlic bedeuteten solche Anordnungen für die Pfarrwitwen
einen großen Fortschritt, denn die Wohnungslosigkeit ach dem ZUg
Aaus dem Pfarrhaus War für viele Frauen eines der drängendsten Proble-

Wer kein Vermögen hatte, konnte LU darauf hoffen, innerhalb der
(Gemeinde Aaus Mildtätigkeit irgendwo untergebracht werden, Was die
Hinterbliebenen e1INes Pfarrers manchmal merkwürdige rte führte
50 erging es etwa Appolonia Johanna engstlin, Witwe des Pfarrers VO
Oorthneiım 1n Württemberg. Der für S1e zuständige Superintendent berich-
tete 1705 ber S1e „S1ie 1st alt 41 och gesunden eibs, hat Töchter,
meI1list och UuNCIZOSECN, Sar schlechten Vermögens, denn fast EeSs ist|] auf
des Manns langwährige Krankheit und Leichkosten ansen, ohnt
Schulhaus Northeim, 1L1LUSS aber ausziehen und weils nicht wohin
Führt SOoNS einen unärgerlichen Wandel. 28 Genoveva Cappel, Wıtwe
des Pfarrers Gültstein 1m Herzogtum Württemberg, wohnte ach
Auskunft des Superintendenten 1705 „noch Gültstein auf dem Nat-
haus, WO die Gemeind ihro eın Stüblein und Kämmerlein einge-
räumt. 29 Im erzogtum Mecklenburg-Schwerin 16354 die Wiıtwe
des Pastors 1KOLAaus age mıt ihren kleinen ern Backhaus.939

Die Bereitstellung eINes Pfarrwitwenhauses War er für die me1listen
Pfarrwitwen eiıne orolße Erleichterung, allerdings LLUTL dort, S1e auch
die Fat umgesetzt wurde. Gerade 1mM Herzogtum Wolfenbüttel, Ja
bereits 1569 der Bau VO  > Witwenhäusern eıner jeden Gemeinde Vel-
fügt worden Wal, wohnten och 1M 1 ahrhunder einzelne Wıtwen.
unter sehr schlechten Bedingungen, weiıl die (Gemeinden sich den Bau
eiINnes Witwenhauses schlichtweg cht eisten konnten.}!
ender Aussonderung eiInes Wiıttumgutes wurde verschiedenen

Jerritorien der Nachfolger des verstorbenen Pfarrers verpflichtet, einen
Teil seliner esoldung die Wiıtwe des orgängers abzutreten. LDa eSs
sich dabei vielen en eın Achtel der esoldung handelte, wurde
dieser Anteil als „Wiıtwenoktave”“ bezeichnet.?2 Es konnte sich jedoch
DE Vgl Emiul Sehlin (Hg.), EKO 4, Das Herzogthum Preussen, Leipz1ig 191%:, hier
28 Hauptstaatsarchiv Stuttgart, A26, 1507

Ebd
Hannah Würth, Pfarrwitwenversorgung 1 Herzogtum Mecklenburg-Schwerin

VO]  a} der Reformation bis ZUIN Jahrhundert, Diss. Göttingen 2003, hier 101
31 dazu twa Luise Schorn-Schütte, Evangelische Geistlichkeit 1ın der Frühneuzeit

Deren Anteil der Entfaltung frühmoderner Staatlichkeit unı Gesellschaft, CS11=-
tersloh 1992 Quellen und Forschungen Z.UT Reformationsgeschichte 62), hier

2237
Vgl Wunder, Pfarrwitwenkassen |wie Anm. 20], 439
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auch einen weıltaus geringeren Teil handeln In der Grafschaft Mark
stand einer Pfarrwi lediglich der Teil der des Nachfol-
SCIS ihres verstorbenen (atten Be1l diesen Besoldungsteilen, die der
jeweilige Pfarrer selbst die Witwe bzuführen hatte, bestand 1m Kon-
flıktfall das Problem, ass die Wiıtwe die zustehende Summe LUr

erhielt, WEelnln der Pfarrer S1e ihr freiwillig zukommen 1efs Bis eıne nicht
erfolgte Zahlung eingekla Wal, konnte 5 Jahre dauern.®

kıne Sonderform der Wıtwenversorgung bildete sich In Mecklenburg
und Schwedisch Vorpommern heraus: Hier wurde die sogenannte Wit-
wenkonservierung AT gaängıgen orm der ersorgung: Dem Nachfolger
des verstorbenen Pfarrers wurde mehr der wen1ıger Z141 Pflicht g-
macht, dessen Wiıtwe der eiINne Tochter des Vorgängers heiraten und
damıt die Hinterbliebenen „bei der Pfarre konservieren“”. I ie meck-
lenburgischen Kirchenordnungen VO 1602/ 1650 unterstutzten diese
Praxıis, indem GS1€e verfügten, ass bei der Präsentation eines Nachfolgers
solche Bewerber bevorzugen selen, die sich bereit erklärten, die
Pfarrwitwe der eine ihrer Töchter heiraten. [ hiese Sonderform der
Wiıtwenversorgung ührte dazu, ass sich Mecklenburg regelrechte
Pfarrerdynastien herausbil  ten, da einzelne Pfarreien ber Jahrhunder-
te hinweg immer wieder SOöhne bzw Schwiegersöhne „weiterverhei-
ratet” wurden.°4

E1ın Problem jefs sich HÜrc all diese verschiedenen Ansätze ZUrT! Ver-
VO Pfarrwitwen muit Ausnahme der teiligung der TUN-

de des Nachfolgers, die aber 1Ur einzelnen KRegionen üblich WarTr
nicht lösen: Selbst 1n den seltenen allergünstigsten Fällen, denen eiINe
Pfarrerswitwe eın aus beziehen un damiıt freie ung g-
nielßsen konnte, bestand das Problem, ass S1€e keinen Anspruch auf UUn-
erhalt hatte; es ehlte schlicht eld Aus diesem TUn hatten from-

Stiftungen zugunsten VO Pfarrwitwen eine orofße edeutung.
Die TOoMMeN Stiftungen Stiftungen vermögender Personen

zugunsten VO Pfarrwitwen, die Einzelfällen beträchtliche Summen
umtfassen konnten. Von besonders großer Bedeutung die landes-
herrlichen Stiftungen, unter denen ijejenige des Kurfürsten ugus VO  -
Sachsen aus dem Jahr 1583 eiINeEe der beträchtlichsten und bekanntesten

33 Ekınen solchen Konfliktfall aus der Girafschaft Mark ZCNAUECT der Gemeinde
hwelm schildert sehr anschaulich Ernst artın Greiling, Pfarramtswirklichkeit
in der Girafschaft Mark 1mM ausgehenden Jahrhundert. Der el zwischen den
Schwelmer Predigern Müller und Spitzbarth, 171 Jahrbuch für Westftfälische KI1r-
chengeschichte 105 (2009) 5-1
Zur besonderen Form der ersorgung VO!  - Pfarrwitwen 1n Mecklenburg Petke,
Pfarrwıtwen |wie 18] uch Würth, Pfarrwitwenversorgung |wie Anm.
30], SOWI1e Wunder, Pfarrwitwenkassen |wie Anm. 20]1, 437
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Wa  — ugus stiftete nicht wenı1ger als 5.000 Gulden aus selinen Amtern
ZUrTr jährlichen Unterstützung der „Wıtwen un:! Waisen wohlverdienter
Superintendenten, Pfarrer und Diacone, WI1e auch alter, verlebter, schwa-
cher un unvermögender dererKirchendiener selbst, welche VO

Jugend auf geistliches Amt wohl verwaltet en und ohne ihre
Schuld verarmt Sind.“ Aus dieser Augusteischen am eiıne
Wıtwe bei Nachweis ihrer Bedürftigkeit VO Dresdner Oberkonsisto-
r1um 1 aler jährlich bewilligt.®

uch 1 Herzogtum Württemberg stiftete Herzog ernar 1674
testamentarisch 7..000 Gulden zugunsten Pfarrwitwen. Von den
/insen Aaus diesem Kapital ollten jährlich 35 „notorisch verarmte Aarr-
wıtwen“ Je zehn Gulden erhalten. Diese Kapitalien reichten jedoch bei
weıtem nicht au:  N Der Ansturm auf Unterstützung aus der ernaraını-
schen Stiftung WAar orOß, ass INa  - sich bald darauf einigte, gegebe-
nenfTfalls die Unterstützung teilen, also einzelnen Wıtwen 1Ur fünf
Gulden jährlich bewilligen, eine größere Anzahl der verarmten
Frauen bedenken und wen1gstens die allergröfßte Not indern kön-
nen.>©

och auch kleinere Stiftungen konnten für die Pfarrwitwen VO gr —
er Bedeutung se1n, w1e erneut eın eispie aus der Grafschaft Mark
zeigt: dieSeiInes Pfarrwitwensitzes WI1Ie der Gemeinde Hem-
merde, S: Amt Unn: gehörig, Urc den Freiherrn Westhemmerde
1mM Jahr 1750 Nachdem, beginnt die Stiftungsurkunde, die Gemeinde

Kirchhemmerde etrachtung SCZUSCH habe, W as eS5 eın r  edau-
rungswürdiger Zustand” sSe1l WE eın Prediger eiINe Wıtwe und
manchmal unmündigeer hinterlasse, und 1eselbe ach beendigtem
Gnadenjahr das Pastorat-Haus verlassen musse, sSe1 S1€E also die (3
meinde) auf ıittel un Wege bedacht SCWESCHL, da hierzulande eine
Wıtwenkasse sich indet, wWwI1e dennoch sowochl einer olchen Wıtwe als
auch och unmündigen ern ihrem Ort unter die Arme gegriffen
werden könnte.“” Man kam dem Schluss, ass auf dem en des
Küstereigartens eın W  aus VO 41 Fufs Länge und 3() Fulfs Breıte
errichtet werden SO Das eld für diesen Bau stiftete der genannte
Freiherr; die Gemeinde wurde aufgefordert, eım Bau des Hauses
helfen Die künftige Bewohnerin des Hauses sollte aufßerdem die geme1-

un! Schweineweide nutzen können. Da die Wiıtwe auch etwas
ihrem Unterhalt benötigte, sollte S1€e aufßserdem Zzwel ckKchen Land

Wunder, Pfarrwitwenkassen |\wie Anm. 20], 440f.
A.a.OQ., 451€.

SE



und Brennholz bekommen.?? In Hemmerde wurde also als fromme Stif-
eingerichtet, Was in anderen Territorien den Wiıtwen Uurc Anord-

HUD} der Kirchenordnung zustand.
Da solche frommen Stiftungen, insbesondere die landesherrlichen, die

einen Geldbetrag für die Wiıtwen aussetzten, als Almosen betrachtet
wurden, auf das eiINe Wiıtwe keinen Nspruc hatte, sondern das S1€e
sich jedes Jahr wieder 1IeEU bewerben musste,°S kam Selbsthilfever-
suchen der Betroffenen, die darauf abzielten, Eigeninitiative den
Pfarrwitwen einen geregelten, ihnen dauerhaft zustehenden Unterhalt
verschaififen DIie Ösung des ToDlems schien der Gründung VO  -
Pfarrwitwenkassen egen

Die Gründung VO Pfarrwitwenkassen

Es Pfarrer, die begannen, sich aus orge ihre künftigen Hiın-
terbliebenen zusammenzuschliefisen und als Selbsthilfemaftsna  en
erste Pfarrwitwenkassen gründen Die ersten dieser Kassen wurden

1555 Kursachsen eingerichtet. { Die Geistlichen verpflichteten sich
äahnlich einer Bruderschaft jJährlich einen gemeinsamen Kasten e1INn-
zuzahlen. Das eingehende eld sollte für wirtschaftliche otfälle, insbe-
sondere aber für die Hinterbliebenenversorgung der itglieder VeIr Well-
det werden. Lhese uühen Kassen jedoch meistenteils Z cnel-
tern verurteilt. Mıiıt den eıträgen der Geistlichen, die I11an der oft
cht gerade üpp1igen esoldung gering hielt, je{fßs sich kein Kapitalstock
en, der ermöglicht hätte, den weitgespannten Fürsorgeanspruch

finanzieren. Gedacht wurde zunächst nämlich sowohl eine Versor-
der Wiıtwen als auch der Waisen, denen 111a  - bei entsprechender

Befähigung cChul- und Universitätsbesuch finanzieren wollte erdies
WäarTr Zeıten VOT der Möglichkeit, auf der rundlage statistischer Daten
die durchschnittliche ebensdauer eines Menschen ermitteln und
gleichsam „versicherungsmathematisch” in die rrecC  ung der nötıgen
Beiträge mıit einzubeziehen, olchen Kassen zumelst eine lange Dauer

37 IDie Urkunde betreffend Stiftung des Pfarrwitwensitzes ın Hemmerde, ynode
Unna, findet sich gedruckt 1N: Jahrbuch des ereins für die Evangelische Kirchen-
geschichte Westfalens (1906) 721
uch dazu finden sich Beispiele Herzogtum Württemberg, etwa die Wiıtwe
Ann: Christina Hafner, der 1706 heifst: „Gemnie(lst das berhardinische Gestift
die ben 1mM ext genannte Stiftung erzog Eberhards VO]  - Württemberg], wI1e-
wohl 1n Jahren Trst mal | Hauptstaatsarchiv Stutt A26, 1507 Zur
Pfarrerswitwe Marıa Magdalena uüller vermerkt der 5Superintendent: „Hat aul
dem .Eberhardinischen ega bisher /bittet dessen Continuation
untertän1ıg und flehentlich, ZUT ortsetzung der Studien ihres Sohnes”, ehı

78



eschieden, da S1€e nicht auf realistischen Berechnungen beruhten.?®? Da-
her ussten die me1lsten dieser frühen Kassen recht bald ach ihrer
Gründung wieder aufgelöst werden, auch weil sich die Mitglieder den
wachsenden Belastungen entzogen.““

Zukunftsweisender WAar die Gründung VO Witwenkassen UrCc.
Landesregierungen, die sich fast alle auf die Zahlung einer 1twenpen-
S10N eschränkten und dadurch, aber auch TIre die breitere anzıelle
Basıs, auf der eiıInNne solche Kasse stand, auerhaften Einrichtungen
werden konnten. Drei dieser landesweiten Kassen sollen hier beispielhaft
betrachtet werden.

a) DIie Pfarrwitwenkasse Herzogtum Calenberg
Eine sehr frühe ründung WarTr die Witwenkasse des Herzogtums alen-
berg 1mM Jahr 1590) Urc eın landesherrliches Reskript.“ Herzog Heinrich
Julius 1e4fs verkünden, ass Z WeC der Einrichtung eines Pfarrwit-
wenkastens und damit diese Frauen nicht eın mit ihrem naden]
und den notdürftigen Wohnungen auskommen mussten, jeder Pastor
jährlich einen halben aler Se1INES Einkommens den Kasten entrichten
solle; jJährlich einmal ollten auch die Wıtwen ihre Unterstützung CIHIILD-
fangen. ESs olgte die Ermahnung, INan mOöge den Pastoren ahe legen,
die Einrichtung als pOS1t1V betrachten, da S1€e dereinst auch ihren eige-
TieN Witwen zugute kommen würde. Aus den /insen, die das Kapital,
das sich 1n der Kasse ansammelte, einbrachte, erhielten die Wıtwen jJähr-
ich Zzwel Taler.42 anderen Jlerritorien kam es deutlich spater Z.UFXE ( ST{M-
dung olcher landesweiten Kassen.

Die Pfarrwitwenkasse 1m Herzogtum Württemberg
Die Kasse wurde 1 Jahr 1700 und erst auf langes Drängen jener Pfarrer
gegründet, die se1t der Miıtte des / ahrhunderts immer wieder gefor-
ert hatten, INa  > mOöge zZu WeC der Wiıtwenversorgung eiINeEe jJährliche
Summe aus dem irchengut bewilligen. [Da dieses Ansınnen der Geistli-
chen VO der andesregierung artnäckig immer wieder abgele. WUT-
de, kam INa  - dem Schluss, ass eıne Kasse L11IUr 1Ns en gerufen

Zu dieser Problematik Heinrich Braun, Geschichte der Lebensversicherung und
4()

der Lebensversicherungstechnik, Berlin 1963
Zu den frühen assengründungen und den damıit verbundenen Problemen

41
Wunder, Pfarrwitwenkassen wıe Anm. 20], 437-4239
Dieses KReskript befindet sich 1ım Landeskirchlichen Archiv Hannover, 35m
Nr.

47 Zur Einrichtung der Predigerwitwenkasse 1n Calenberg ausführlich StephanieSasse, Die Göttinger Pfarrwitwenkasse 1ın der en Neuzeıt, Magisterarbeit ( O
tingen 2001
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werden könne, WE auf Mitgliedsbeiträge der Pfarrer zurückgrei-
fen würde. 1700 wurde PeI Generalreskript die Einrichtung einer arr-
witwenkasse beschlossen mıt der Begründung, „dass die Geistlichen
ihrer Oekonomie nıcht üglich wI1e andere Hausväter vorstehen der
den Ihren etwas zurücklegen könnten, ass das en der erDliie-
benen gemeiniglich aus lauter Armut und bitterem en! bestehe, W as

nicht geringem Despect und Verkleinerung des geistlichen Standes
geführt” habe.4° er wurde beschlossen, eine Witwenkasse einzurich-
ten, die die Pfarrer Je ach ihrem Einkommen in Klassen einge-
ordnet sich einmalig muiıt einer größeren Summe einkaufen ussten
und dann jährlich einen geringeren Mitgliedsbeitrag zahlen hatten
Damut, el 5 weıter, werde sich eiıne erkleckliche Summe erzielen
lassen, aus deren /Zinsen die Witwen jährlich einen Unterhalt bekommen
ollten und ZWaT ler alle Wıtwen gleich viel, nicht ach Klassen g-
ordnet: die Wıtwe eiINes Landpfarrers ebensoviel w1e die Witwe eines
Theologieprofessors übingen. Zusätlich stHiftete Herzog ernar
Ludwig och 4.000 Gulden Z Kapital, aus denen jährlich 200 Gulden
Zinsen erwarten DIie württembergischen Wiıtwen erhıielten aus

dieser Kasse jährlich Durchschnitt ()en

C) I Dhe Pfarrwitwenkasse der Grafschaft Mark
uch 1in der Girafschaft Mark wurde eiINeEe Pfarrwitwenkasse vergleichs-
welse spat gegründet, och eın halbeser ach der wurttem-
bergischen 1M Jahr 1754 eNSO W1e€e die württembergische Witwenkas-

hatte auch diese Gründung eine längere Vorgeschichte. den mMar-
kisch-Iutherischen Synodalprotokollenen sich mehrere Ersuchen VO

Geistlichen erhalten, auch der Grafschaft Mark eiINe Pfarrwitwenkasse
einzurichten. Ausdrücklic wurde el auf die Prediger-Witwenkassen
ezug g  MME  / die 1n anderen ndern gab Der Inspektor des
Lutherischen Mınısteriums der Grafschaft Mark, Glaser, regte 1726
auf der erdecke gehaltenen ynode d „da{fs 1m hiesigen wI1e
ern Ländern eiıne Prediger-Witwen-Casse möchte eingerichtet WEeTl-

Das 1Ta' findet sich 1m Generalreskript betreffend die Gründung des geistlichen
Wittwen-Fiskus, erlassen VO]  > erzog erhard Ludwig VO  5 Württemberg

März 700 Das Reskript ist gedruckt 17 ugus Ludwig Reyscher (Hg.), oll-
ständige, historisch und kritisch bearbeitete Sammlung der württembergischen
Geseze, 8/ erster Theil der Sammlung der Kirchen=Geseze, Tübingen 1834,

513-517. (Nr. 170)
/Zur- Pfarrwitwenkasse 1m Herzogtum Württemberg Wunder, Pfarrwitwenkassen
wıe Anm. 20], 451-453
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den. 45 1)a sämtliche rediger die acC für sehr Nutzlıc erachteten,
habe es eın jeglicher Subdelegat auf sich SCHNOMUNECOH, seiner Klasse 1es
vorzutragen und zugleic darüber beraten, WI1e eıne solche Kasse
besten und füglichsten eingerichtet werden OonNnnNne Über die eingehenden
Vorschläge sollte auf der nächsten ynode beraten werden. Be1l der Syn-
ode des Jahres 1730 wurde och einmal das orhaben erinnert,46 un
bei den folgenden Synoden wurden verschiedene Vorschläge diskutiert,

welcher Weilise die Pfarrwitwenkasse der Grafschaft Mark gestaltet
werden SO

Anlässlich der Juli 1754 agen gehaltenen ynode konnte
schlieflich die „VONn Seiner Königlichen ajestät der errichten-
den Witwen-Cassa bey dem Evangelisch Iutherischen Ministerio 1ın der
Grafschaft arc eingelaufene allergnädigste Concession 47 verlesen
werden, die Berlin Februar 1754 ZeW. worden war.4$ Den
eigentlichen Bestimmungen der Witwenkasse Wal eine ängere
erläuternde Einleitung vorangestellt worden: „Nachdem die Erfahrung
bewiesen, da{fs bey er(er) rediger 1n Unserer Grafschaft Mark Abster-
ben fast durchgehends mittellose Wıtwen und Kinder hinterlassen WEel-
den, für deren Unterhalt gew1lssem Maitise SUTsen unumgänglich
nötig wIird, un WIT aus diesem rund VO  - dem Evangelisch Lutheri-
schen Ministerium aselDbs alleruntertänigst gebeten worden sın
erlauben eiINe Witwen-Kasse uınter ihnen errichten, er ordnen WITr
zuförderst allergnädigst, ass eINe solche Witwenkasse errichtet werden
SO. Dazu soll eın jeder Prediger, der VO  . L11IU: erwählt wird, WE
der verstorbene rediger dieses Orts eine Witwe der eın Kind uınter 15
ahren hinerlässt, den Teil seiner stehenden Renten, nichts als die
Accıdentien davon ausgeschlossen, der Wıtwe lange S1e ebt der
dem Kind bis ZU. Erreichen des Z.UT freien Verfügung lassen.
Wenn bei eliner Gemeinde mehrere rediger mıt Hinterlassung VO  - Wit-
wen oder ern verstürben, ollten diese sich den Teil teilen.”

Die eigentliche Witwenkasse soll folgendermaßen eingerichtet WelIl-
den

er rediger soll bei der jährlichen ynode Reichstaler zahlen.
Wenn rediger ohne Not der Classical-Versammlung fernbleiben,
sollen S1€e 12 Groschen die Kasse zahlen.

46

Die evangelisch-lutherische Kirche in der Grafschaft Mark wıe Anm. 221 139,

4 /
A.a.O., 159
Der lext findet sich gedruckt a.a.QU., 378f£.
A.a.O., 5Synodalprotokoll ZU Synode des Jahres 1754, 324,
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Wenn „Deputati” der „Novitiı1” ohne Not der ynode fernbleiben,
en S1e Reichstaler die Kasse zahlen
Wenn eın andıda ordiniert wird, soll Reichstaler einlegen.
kın rediger, der heiratet, soll Reichstaler zahlen.
kın rediger, der die Gemeinde wechselt, soll Reichstaler zahlen.

ennn mildtätige Menschen der Kasse etwas spenden wollen, wird
SCIN aNnNgCENOMUNE undZKapital eschlagen.
den ersten 42 ahren sollen eiıner Wiıtwe cht mehr als 1() Reichs-

taler gereic werden, der Kasse vorhanden ist; Was

übrig bleibt, soli ZU Kapital geschlagen werden.
10.) ach den ersten ahren sollen sowohl die VO dem erworbenen

Kapital jährlich anfallenden /Zinsen als auch die jährlich eingehen-
den eıtrage der rediger unter die vorhandenen Predigerwitwen

gleichen Teilen verteilt werden.
14.) Ihren Anteil erhält eine Wiıtwe erst ach Ablauf des Gnadenjahrs.
12} Eine Wıtwe, die erneut heiratet der das Land verlässt, verliert ihr

Beneficium.
13.) 1ıbt eiıne Witwe, sondern 1LLUT Wailsen eım Tod eines Predigers,

erhalten diese das Beneficium bis das jJüngste 15 alt
ist. |

19.) Jährlich bei der ynode soll jeder Wıtwe antum Quit-
ausgezahlt werden, die Witwen mMuUussen sich er Hre ihre

Bevollmächtigten bei der ynode melden
20.) Jährlich ach der ynode soll die Rechnung ber die Witwenkasse

abgeschlossen und binnen ochen der Cleve-Märkischen Kegie-
rung ZUT Revisıon eingesandt werden.“*?

{[Die erste Wıtwe, die VO der LIEU eingerichteten Kasse profitieren konnte,
W äal übrigens die Tau des verstorbenen Pfarrers Friedrich Hermann
Becker>°, der 17  S] Königssteele un! VO 1/EF bis seinem
Tod 1754 Pastor Wetter Wa  — wurden auf der agen gehaltenen
ynode des es 1756 T  S 10 Reichstaler ausgehändigt.“

Sehr bald zeigte sich jedoch, ass die Pfarrwitwenkasse der raf-
schaft Mark, die eiıne zusätzliche Stiftung erhalten hatte, ihren Kap1-
alstoc erhöhen, arın WAäl, auch 1Ur die 10 Reichstaler kon-
Hnuilerlich auszuzahlen. 1772 etwa reichten die /insen L1IUFr aus, einer

49 Ihe vollständigen Bestimmungen U Einrichtung der Pfarrwitwenkasse 1n der
Grafschaft Mark a.a.Q0., 378

5() Zu dessen Lebensdaten Franz Bädeker / Heinrich eppe, Geschichte der Evange-
lischen Gemeinden der Grafschaft Mark 1L, Iserlohn 1870, hier 164 und 294

51 A.a.OQO., 327 mıiıt Fufßlnote
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jeden Wıtwe Reichstaler überreichen.? Tatsächlich gelang es prak-
sch durchgängig nicht, den Witwen die angestrebten 1() Reichstaler
zukommen lassen erster Linı aus dem bereits genannten Grund,
ass die Pfarrwitwenkasse der Grafschaft Mark sich ausschliefßlich Aaus

den eıträgen der Pfarrer finanzieren sollte, ohne ass eın ründungs-
kapital vorhanden Wa  — Sie äahnelte damit obgleich sich eine der
spatesten ründungen andelte VO ihrem TINZIp her eher den SaANZ
en, och ın Eıgenintiative VO Pfarrern gegründeten Kassen miıt
bruderschaftlichem Charakter als den modernen landesweiten Girün-
ungen. Letztendlich blieben die hier beschriebenen landesweiten Kas-
SCI1 1n der Witwenversorgung wegweisend, bis der Staat die Hinterblie-
benenversorgung seiner Beamten übernahm (im Zuge der preußfsisch-
rheinbündischen Reformen).

Die sozlale Lage der Wıtwen

elche Kaufkraft besafsen die den Pfarrwitwen geza  en Beträge? Der
Wert, den eın etrag rüherer Zeıt und eliner heute cht mehr g-
bräuc  ıchen Währung hatte, ist LLUL schwer ermitteln. Es mag er
genugen, durch den Vergleich mıt en und Preisen jener /eıit und
egıon eiINne Vorstellung davon vermitteln, ob der etrag, den die
Wıtwen erhielten, A Leben ausreichte der ger1ıng Wa  —

Zunächst den Wıtwen d us dem Herzogtum Calenberg: [hese @1 -
hielten etwa bis Z.ULI Miıtte des E ahrhunderts jährlich Zzwel aler, da-
ach wurde Unterhalt erhöht die Mıtte des 17
underts konnte eın Tagelöhner Aaus dieser egıon miıt einem Jahresein-
kommen VO  5 etwa 4() Talern rechnen; der Preıis für einen alter Koggen
schwankte dieser Zeıt zwischen Talern un Groschen und alern
und 11 Groschen. Das zeigt, ass die Unterstützung aus der Pfarrwit-
wenkasse Calenberg eın eher geringer e  ag war.°*

Ahnlich verhielt sich Württemberg. Dort am eiINe Wıtwe VO
1700 () Gulden Aaus der Witwenkasse jährlich, vorher konnte 61€e bei
Nachweis völliger Verarmung auf bis zehn Gulden Aaus der
berhardinischene hoffen Zum Vergleich: Der Superintendent
VO. TYaC schrieb ber die Pfarrei Willmandingen, deren Pfründe in

52 DIie evangelisch-lutherische Kirche der Girafschaft Mark. Verfassung, Rechtspre-
chun un: Lehre, bearb. VO] Walter Göbell, cta Synodalia —1 Biele-
feld 1961 Beihefte ZUI1 Jahrbuch des Vereıns für Westfälische Kirchengeschichte
6), 446,

Wunder, Witwenkassen |wie Anm. 20], 496f.
dazu Sasse, Göttinger Pfarrwitwenkasse |wie Anm. 42]1,
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besonders em Ma{s aus Ländereien bestand „Ein Pfarrer, der nicht
eigene Töchter hat der dieselben ın der Bauern Arbeit schonen will,
111USS z Mägd halten. Zwo Mägd kosten 2 Gulden Lohn, Speifs un!
Zubeh6ö DIie schlechtesten besoldeten Pfarrstellen Württembergs

und das LLUT Ö Prozent der gesamten Pfarrstellen verfügten
1738 ber FEinkünfte zwischen 100 und 149 Gulden Diese Vergleiche
verdeutlichen, ass auch Württemberg die Beträge, die den Witwen
Aaus der Kasse ausgezahlt wurden, nicht eben reichlich bemessen waren.>°>

Als Fazıt bleibt, ass die Wiıtwen VO  > der Einrichtung der Kassen
sicher em Maf{fs profitierten, da ihnen LLUT auf diese Weise über-
aup eın geringer Geldbetrag zugänglich gemacht wurde. ber auch
mıt der Unterstützung aus den Kassen blieben die Wıtwen einem en

Armut ausgeliefert, ihre Notlage wurde allerdings immerhin etwas
abgemildert, W as für S1IE eiINe Erleichterung bedeutete. Diese Erkenntnis
verdeutlicht auch, ass der Idee der Witwenkassen eın umfassender
Fürsorgeanspruch zugrunde lag etwa w1e 11La sich heute eıINne Rente
vorstellen würde. Das verwundert nicht, denn die Idee eines „Ruhestan-
des” gab es 1ın der ühen euzeıt och nicht Gearbeitet wurde der
ege bis Z.UT Vollinvalidität der bis ZuU

diesem en 1L1LUSS I1a  - auch die Witwenkassen verstehen: Sie
ollten cht den ebensunterhalt der Witwe sichern, S1e ollten eiINe
Beihilfe se1n, weil INa  - erkannt hatte, ass Pfarrwitwen aufgrund der
besonderen Lebens- und Besoldungssituation ihrer Männer eutlic
bedürftiger als andere Wıtwen e1Ines vergleichbaren sozlalen
Standes.>8 Sehr vereinfacht formuliert: Diese Ungerechtigkeit sollte Hre
die EW  < e1ınes Zuschusses ausgeglichen werden, der aber LLUTI
einen Teil des ebensunterhalts darstellen konnte un! sollte Ohne die
Möglichkeit und Bereitschaft, sich Urc Arbeit zusätzliches eld
verdienen, W as sehr viele Witwen aten esonders äufig and-
arbeiten WI1e Spinnen, Strümpfestricken der Spitzenwirken, aber auch
die Tätigkeiten 1m ausha kamen rage War eın Auskommen nicht

Landeskirchliches Archiv Stuttgart, A12 Nr 41, Ö, fol 663 (1683/84), hier zıtiert

56
nach Wahl, Lebensplanung |wie Anm. 231 154
FAaur Besoldung der Geistlichen 1mM Herzogtum Württemberg un der Problematik
der Hungerpfarreien artın Hasselhorn, Der altwürttembergische Pfarrstand

Jahrhundert, Stuttgart 1958 (s Veröffentlichungen der Kommission für BE-
schichtliche Landeskunde 1n Baden-Württemberg, Reihe BI Forschungen 6
Vgl twa Borscheid, Geschichte des Alters |wie Anm. 48-52

55 Diese Ansicht hat Eingang 1ın viele Kirchenordnungen gefunden, als Beispiel se1l
hier L11UT noch einmal auf die bereits erwähnte Kirchenordnung des Herzogtums
Preuisen verwıesen: „Pfarherren lassen gemeiniglichen nichts dann einen Hauten

Kinder und Weisen, waren S1e Handwerksleut SCWESECN, hätten S1€E Ja et-
W as können für die Hand bringen|Sehling, EKO 4, 12
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möglıich.” Eigener 7Zuverdienst wurde VO den Pfarrwitwen auch al-
tet Die Autftlistun der württembergischen Pfarrwitwen AaUuUs den Jahren
1705/1706 zeigt das sehr eutlc.  p etwa WE lobend ber eINe Wiıtwe
vermerkt wurde: „schämt sich keines Geschäfts”60 der aber, wenn

e1gens betont wird, ass einzelne Wıtwen en Alters der
krankheitshalber nicht mehr der Lage etwas verdienen.®!
Für eine Pfarrwitwe, die nichts me. verdienen konnte, nicht die Mög-
ichkeit hatte, erneut heiraten (was äufig der Fall war), sich VO E1 -
wachsenen Kindern miıtversorgen lassen, gegebenenfalls auch bei
einem dieser Kinder wohnen der SONS VO mildtätigen Menschen
Aaus ihrer Umgebung Unterstützung ekam, War das Leben Armut eın
unabwendbares chıcksa

Eın Faktor, der die materielle Notlage äufig och verschlimmerte,
Wal, ass viele der Pfarrwitwen mıiıt unmündiıgen Kindern zurückblie-
ben, die ihre Ausbildung och nicht abgeschlossen hatten. Kinderreich-
tum INan 1L1LUSS eE$Ss 1er aum erwähnen Warl gewünscht. Kinder konn-
ten ihre alten Eltern unterstutzen, doch zunächst einmal bis ZUrT Verhe!i-
ratung (bei den Ochtern der dem Abschluss der us  ung (bei den
Söhnen) er ihren ern nicht LLIUT heb, sondern auch euer
Kinderreic hatte Elternarmut Z.UrT: olge, zumal die Pfarrersfamilien

der ege großen Wert auf eine gute us  ung legten. Zumindest
eın S50  S sollte 1m Normalfall Pfarrer werden, auch die übrigen brauch-
ten elIne Ausbildung und die Töchter eiIne Aussteuer. Von diesem
Pfarrfamilien häufig anzutreffenden eal, das sich gebildeten Bür-
gertum der Städte orlıentierte, wichen zumelst auch die Wıtwen nicht ab
Waren die Ausbildung der Aussteuer der Kinder schon für die och
komplette Pfarrfamilie eiıne ernstzunehmende finanzielle Belastung,®

Zahlreich sind die Beispiele württembergischer Pfarrwitwen, die sich auf diese
Weise ihren Lebensunterhalt autfbesserten. Hier selen LIUTr wenige enannt: Von der

Jahre en Pfarrwitwe Ann: Marıa LDietrich wurde 1705 festgehalten: „Nährt
sich säuerlich mıt W ollenspinnen”, Hauptstaatsarchiv Stuttgart, A26 1507 Die

Jahre alte Pfarrwitwe Agnes Elisabetha Eder verdingte sich als „Haushälterin
bei dem Vogt Hırsau”, ebd Zu der bereits /b5 Jahre alten Anna Marıa Glock
notierte der >Superintendent: „Hat lediglich nichts Eigenes und lebt orößter Ar-
murt, spinnt den Leuten eld Hat Öfter SCn erleidender grofßer TIMLE TOS
und Zuspruch nötig“, eb
Das War beispielsweise der obende Kommentar des zuständigen Superintenden-
ten über die Pfarrwitwe Johanna Christina eiıntz „Verhält sich ohne Klag, schämt
sıch keines Geschäfts”, Hauptstaatsarchiv Stuttgart, A26 1507

61 Barbara Heuchelin etw. War „einäug1g, kann NıC. mehr schaffen”, und die
63Jährige Ann: Marıa Burck „ist elınNner sonderlichen Arbeit Alters halber nicht
mehr tüchtig.” Beide Beispiele: Hauptstaatsarchiv Stuttgart, A26 1507
50 errechnete die württembergische Pfarrwitwe Sophia Christian Denzel, Was die
Ausbildung ihrer beiden Söhne S1€E und ihren Mann gekostet „VoNn welchen
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galt 1es 1n och höherem Maf{s für die Witwen, die die Kosten der Erzie-
hung ihrerermühsam erarbeiten ussten. kın Kind auswarts 1ın der
ost unterhalten, etwa, WE eiıne Lateinschule erreichbarer
Entfernung lag, kostete 1mMm Herzogtum Württemberg 1700 zwischen
2() un! 3() Gulden, eine umme, die aus den () Gulden Unterhalt aus der
Witwenkasse nicht aufzubringen war.® auflı finden sich 1ın der
Auflistung württembergischer Pfarrwitwen VO  s 1705/1706 Formulie-
rTUNSCHIL, die erstaunlich en und sehr bildhaften Redewendungen
er als orößtes Verarmungsrisiko für die verwıtwete Multter benen-
CL als Beispiel sSe1 hier die 84 Jahre alte Pfarrwitwe Felicitas Speidel
genannt: deren Nahrung, hiefß C5S5, SEe1 „überaus chlecht, indem cht
LLIUL sS1e baufälligen enAlters kein Brot mehr mıiıt andarbeıten

erwerben Verma$s, sondern auch ihre Kinder alle (aufßer dem Pfarrer
Sindelfingen) ber dem Brot Hesen. *
Aus diesen Gründen behielten auch ach der Gründung VO  - Wıt-

wenkassen sowochl der eigene Broterwerb VO Pfarrwitwen als auch
innerfamilhliäre trategien ZUT Wiıtwenversorgung eine oroße Bedeutung.
el konnte sich den Erwerb eINes Stückchen Landes un! den
Bau eiINeSs kleinen Hauses handeln (SO hiefs S55 etwa ber den wurttem-
bergischen Pfarrer Lorenz Beerlin, der 1695 verstarb: ÖÄhnat eine andere
Possession, al{s da{fs VOT ahren e1n Hüttlin 1m orf gebauet, wohin
künftighin se1inNne ihren Unterschlauf nehmen könne, welches ihn

der erste der eıt pfarrer Mettlingen, Calwer Ambts, über SO0 seinen wohl
angelegten studiis, der andere ber chirurgus examınatus seliner lehr, reise und
examınatıon bey 61010 gekostet.” Bel einem Geldbetrag VO  5 D Gulden jährlich,
den die Pfarre ihres Mannes einbrachte, WaT die Ausbildung der SOöhne Iso LLUTL

unter Entbehrungen finanzieren. Landeskirchliches Archiv Stuttgart A29, Bu
4178, 1/ Hier zıtiert nach Wahl, Lebensplanung |wie Anm. 23% 144

63 Dennoch versuchten erstaunlich viele Pfarrwitwen, ihren en iıne AaNSCHLCSSEC-
Ausbildung ermöglichen. 50 hatte 1mMm Herzogtum Württemberg Anna Su-

Sarnılla Hegel, Witwe des Diakons V O!  > arkgröningen, die fünf kleine Kinder hatte,
nach Auskunft des Superintendenten 1706 AT altısstes und söhnlein QD\
jiahr Cn übel allhier bestellter lateinischen schul, nach ansta 1n die kost

ethan, wiewol S1e das kostgelt ankomt, weil S1e VO schlechten vermogen
Hauptstaatsarchiv Stutt art 1507

Hauptstaatsarchiv tuttgart, A26 1507. Vergleichbare Beispiele finden sich eb
zuhauf, beispielsweise C'lara Anna Ruoff, Jahre alt, „hat Kinder, noch alle
über ihrem Brot, daher S1e sich kümmerlich behelfen mufs”, oder Christina Ha a-

jer; Jahre alt, „hat Kinder VO]  s 371 bis ] ahr, davon der äalteste Sohn eın Pfarrer,
dem anderen Sohn, inem Strumpfstricker, ıst ıimmer unpässlich, dahero mıit
den übrigen Geschwistern immer ob der Pfarrerin Brot”, der Ann: Marıa Cella-
r1us, 81 re alt, iınder, VO:! denen verheiratet „Ihr Vermögen besteht
in geringer Fahrnufds, das me1ıste hat S1e iın ihrem Witwenstand und Erziehung ihrer
Kinder zugesetzt. Die dritte Tochter ist blöd 1mMm aup und der utter sehr be-
schwerlich.“
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jel gekoste un während der Steuer sehr empfindlich gewesen. “ °>).
Eine welıtere Möglichkeit War der Versuch, einem 50  S der Schwieger-
sohn die achfolge auf der Pfarrstelle sichern, WI1e ann
Linde, Pfarrer 1ın Württemberg, 1699 tat „Ich habe muıt (Gottes uülf schon
mehr als 70 Jahr meiInem er erreicht un! bin leider muıt einem
schweren Leibeszustand a  et; dabei ich nımmMer meın Kirchampt
verrichten kannn Darum hab ich se1it vierthalb ahren einen ar halten
mMussen. Weil aber erselbe, Magister Joachim Ludwig Dannenberg, MIr
und der Pfarrgemeinde bisher sehr 1eb SCWESCIH, un! ohne
da{fs me1ıliner Stieftochter, Ursula Catharina Saugenfingerin, eiInNne eNell1-
che ecton tragt, hab ich MIr VOTSCHOLILINECIL, enselben MIr adjun-
x1eren lassen, welche Tl1auDbDnıs ich uer hochfürstliche urch-
laucht unterthänigst ersuche, damit ich die och übrige Zeıt me1lnes
lenden Lebens 1mM Pfarrhaus zubringen ürfte, denn ich habe ja SONS
kein Haus und bin auch nirgends bringen, weil ich weder gehen
och stehen kann.” 66

Daneben spielten auch die Gemeinden eiINeEe große bei der MOg-
en ersorgung der Pfarrwitwen. TE wenige Pfarrer lehnten
fortgeschrittenen er eine Versetzung auf eiıne andere Stelle ab mıt
dem Hınwels, S1€e hätten rund der Hoffnung, ass der Gemeinde,

der S1€ LIU. schon se1lt Jahren tätıg selen, guttätige Menschen dereinst
ihre Wıtwe cht verhungern lassen würden.®7

In diesem en ware S sicher interessant, ber die rage der
Witwenversorgung hinaus auch der ach dem sozlalen Status der arr-
frauen 1n den (Gemeinden nachzugehen. Dass die Pfarrer selbst sich für
die ersorgung VO: Pfarrwitwen intens1ıv einsetzten, INas och selbst-
verständlich erscheıinen. och auch anderen Menschen WarTr deren WohlI-
ergehen nicht gleichgültig, W as die zahlreichen frommen Stiftungen
gunsten VO Pfarrwitwen ebenso uımnter Bewels tellen wWwWI1e die och CI -
heblich zahlreicheren Belege für barmherzige kte VO Gemeindeglie-

Landeskirchliches tchiv Stuttgart A29, Bl 36695, 27 Hıier zıtiert nach Wahl, V
66

bensplanung |wie Anm. 23L 130
Landeskirchliches Archiv Stuttgart A29, Bu 365D3, 1I Hier zıtiert nach Wahl, LO-

67/
bensplanung wıe Anm. 231; 136
50 lehnte der Sindelfinger Stadtpfarrer Johann Jacob ess die ihm angebotene
Böblinger Dekanatsstelle unter anderem mıiıt der Begründung ab, habe sich „muıt
hülff un beystandt gutthertziger leuth, eın un anderen umb eLIwWwas eingelas-
SCIL, damit 11U) nach meinem villeicht bald künfftigen seligen ableiben, me1n
hau{fsfraw al{ SONsten VO:  - jederman verlassene TINE wittibe, heut der IMOLSECI ihr
nahrung und stückhen brott l uch ruhig haben un! geniefßen möge.“ Landes-
kirchliches Archiv Stuttgart 26, Bu 1560U, 3 J hier zıtiert nach Wahl Lebenspla-
LLUIN |wie Anm. 231 132



ern gegenüber den Pfarrwitwen, die oft nicht mehr hatten, „ als Was

gu  ätige Herzen ihnen geben.“
Die Pfarrfrauen übernahmen der Seite ihres Mannes ufgaben

den (Gemeinden un! erfreuten sich OTftfenDar eines dementsprechenden
Ansehens und einer orofßien Beliebtheit Es kann wohl auch aum als
Zufall betrachtet werden, ass erste Versuche, eiINe orm der Sozialversi-
cherung einzurichten, gerade auf die Pfarrwiıtwen gerichte och
eine Untersuchung ber an und Ansehen der Pfarrfrauen in ihren
(Gemeinden 111USS$S einem späateren Aufsatz vorbehalten bleiben

Das Schlusswort, das die Lage der Pfarrwitwen den deutschen
Terrıtorıen och einmal zusammenfasst, soll Pastor Martın nge aus

Qualitz in Mecklenburg überlassen werden miıt einem Zätat, das auch
dem 1te dieses Autsatzes zugrunde ieg Im Jahr 1704 schrieb „JIst
eiInes Predigers ittibe aufm Lande fast jedermanns Schuhwisch, und
weil S1e bey Lebzeit ihrer Männer bei den schlechten Pfarrern sich mı1ısere
mMmuUussen enelfen und eiıne Schätze samlen können, IMUSSenN S1e ach
ihrer Männer Tod nebst den Kindern mı1ıseri1am schmeltzen 1in der
dentensprache gebräuchlicher Begriff für „elen! leben und der Bauren
Anhuchels [Gespö sein. 68 Dem ist nichts hinzuzufügen.

Hier zıtiert nach Petke, Pfarrwiıtwen |\wie Anm. 18]1, 218
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